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Beschluss des Nationalrates über ein Bundesgesetz, über die Führung der Bezeichnung „Psy-
chologin“ oder „Psychologe“ und über die Ausübung der Gesundheitspsychologie und der 
Klinischen Psychologie (Psychologengesetz 2013) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Aus Anlass des im Nationalrat beschlossenen und in der kommenden Sitzung des Bundesrates am 
16. Juli 2013 zur Abstimmung gelangenden Psychologengesetzes 2013, erlaubt sich der Fachver-
band der gewerblichen Dienstleister auf Folgendes hinzuweisen: 
 
Sollte das Psychologengesetz 2013 in der vorliegenden Form umgesetzt werden, kommt das – wie 
auch aus den Stellungnahmen der Wirtschaftskammer Österreich und des Bundesministeriums für 
Wirtschaft, Familie und Jugend ersichtlich (siehe Anlagen) - einem Berufsverbot für ca. 7.000 
Lebens- und SozialberaterInnen gleich. Dementsprechend wurde eine diesbezügliche, ausdrückli-
che Klarstellung gefordert, zumal eine Entziehung der beruflichen Grundlage für diese Berufs-
gruppe nicht gewollt sein kann. 
 
Da sämtliche Bedenken hinsichtlich der Lebens- und Sozialberatung in keinster Weise berücksich-
tigt wurden, wäre es zum Schutz der ca. 7.000 UnternehmerInnen dringend notwendig, dass Sie 
von Ihrem Einspruchsrecht Gebrauch machen, damit der folgende Passus noch rechtzeitig vor 
Gesetzwerdung eingefügt werden kann: 
 
„Durch dieses Bundesgesetz werden die gesetzlichen Bestimmungen über den Berechtigungsum-
fang von Gewerben, insbesondere jenes des gemäß § 94 Z. 46 in Verbindung mit § 119 der Ge-
werbeordnung 1994 reglementierten Gewerbes der Lebens- und Sozialberater, nicht berührt.“ 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  
FGO Andreas Herz, MSc Mag. Jakob Wild 
Fachverbandsobmann Fachverbandsgeschäftsführer 
 
Anlagen 
Stellungnahme der Wirtschaftskammer Österreich 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend 


